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Art. 1  Name/Sitz 

 

Unter dem Namen “Internationales Bodensee-Schifffahrtsmuseum, Sektion Schweiz“ 

besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

 

Sein Sitz ist am Wohnort des Präsidenten. 

 

Er bildet eine Sektion des Vereins „Internationales Bodensee-Schifffahrtsmuseum 

e. V.“ mit Sitz in Bregenz. 

 

 

 

Art. 2  Zweck 

 

Der Verein bezweckt die Errichtung und den Betrieb eines Bodensee-Schifffahrts-

museums in Form des restaurierten und vollständig instand gesetzten Dampfschiffes 

„Hohentwiel.“ 

 

Weitere Ziele des Vereins sind die Unterstützung und Förderung der Erforschung der 

Bodensee-Schifffahrt, ihrer Entwicklung und ihrer kulturellen, wirtschaftlichen und öko-

logischen Zusammenhänge sowie die Vermittlung dieser Erkenntnisse. 

 

Der Verein dient ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Seine Tä-

tigkeit ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Die Mittel des Vereins dürfen nur für statu-

tengemässe Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnantei-

le oder Zuwendungen. Alle Funktionsträger des Vereins sind grundsätzlich ehrenamt-

lich tätig. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigen. 

 

 

 

Art. 3  Mittel 

 

Der Verein erfüllt seinen Zweck durch eigene Tätigkeit sowie Zusammenarbeit mit 

andern Institutionen und Personen. Er kann entsprechende finanzielle Beiträge leis-

ten. 

 

Die finanziellen Mittel werden aufgebracht durch Mitgliederbeiträge, Spenden, sons-

tige Zuwendungen und Einnahmen mit dem Betrieb des Fahrgast-Museumsschiffes. 

 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen; 

eine Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 

 

 

Art. 4  Mitglieder 

 

Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen sein. 

 

Der Eintritt in den Verein erfolgt durch Bezahlung des Mitgliederbeitrags. 

 

Die Mitgliedschaft beim Verein begründet die Mitgliedschaft beim Verein Internatio-

nales Bodensee-Schifffahrtsmuseum e. V. und umgekehrt. 
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Persönlichkeiten, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, kann 

durch die Vereinsversammlung auf Vorschlag des Vorstandes die Ehrenmitglied-

schaft erteilt werden. 

 

Die Mitgliedschaft kann vom Mitglied und bei Verstössen gegen die Mitgliedschafts-

pflichten vom Vorstand mit einer Frist von sechs Monaten auf das Ende eines jeden 

Kalenderjahrs schriftlich gekündigt werden. 

 

 

 

Art. 5  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

Alle Mitglieder haben in der Vereinsversammlung das gleiche Stimmrecht und sind in 

die andern Organe des Vereins wählbar. 

 

Auf allfällige Vergünstigungen des Vereins, wie unentgeltliche Nutzung von Vereins-

einrichtungen, haben alle Mitglieder den gleichen Anspruch. 

 

Alle Mitglieder, ausgenommen Ehrenmitglieder, haben einen Jahresbeitrag zu ent-

richten, der von der Vereinsversammlung bestimmt wird. Der Vorstand ist befugt, in 

besondern Fällen den Beitrag herabzusetzen oder auf ihn zu verzichten. 

 

Bei Austritt besteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 

 

 

Art. 6  Organe 

 

Die Organe des Vereins sind 

– Vereinsversammlung 

– Vorstand 

– Kontrollstelle 

 

Die Vereinsversammlung wählt den Vorstand und die Kontrollstelle für die Dauer von 

zwei Jahren. 

 

 

 

Art. 7  Vereinsversammlung 

 

Der Vereinsversammlung sind vorbehalten 

a) Wahl des Vorstandes und des Präsidenten sowie der Kontrollstelle 

b) Abnahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes 

c) Abnahme der Jahresrechnung 

d) Festsetzen der Mitgliederbeiträge soweit nicht der Verein Internationales Boden-

see-Schifffahrtsmuseum e. V. zuständig ist 

e) Genehmigung des Budgets 

f) Ernennen von Ehrenmitgliedern 

g) Genehmigung und Änderung der Statuten 

h) Auflösen des Vereins 

 

Die Vereinsversammlung ist zuständig, über Gegenstände aus dem Aufgabenbe-

reich des Vorstandes zu entscheiden, wenn diese ordnungsgemäss auf die Traktan-

denliste der Mitgliederversammlung gesetzt wurden. 
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Art. 8  Einberufung der Vereinsversammlung 

 

Die Vereinsversammlung ist vom Präsidenten nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 

jährlich, einzuberufen. 

 

Ein Fünftel der Mitglieder ist berechtigt, eine ausserordentliche Vereinsversammlung 

unter Angabe der zu behandelnden Geschäfte zu verlangen. 

 

Anträge der Mitglieder, einen Gegenstand auf die Traktandenliste der nächsten 

Vereinsversammlung zu setzen, sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederver-

sammlung dem Präsidenten einzureichen. 

 

Die Einladung zur Vereinsversammlung und die Traktandenliste sind den Mitgliedern 

wenigstens drei Wochen vorher zuzusenden. 

 

 

 

Art. 9  Geschäftsordnung der Vereinsversammlung 

 

Beschlüsse können nur zu Angelegenheiten gefasst werden, die in der Traktanden-

liste enthalten sind. In ausserordentlichen Fällen kann eine Erweiterung der Traktan-

denliste zu Beginn der Sitzung beschlossen werden. 

 

 

 

Art. 10  Wahlen und Abstimmungen 

 

Das Wahl- und Stimmrecht ist persönlich. Juristische Personen üben das Wahl- und 

Stimmrecht durch einen von ihnen bestimmten Vertreter aus. 

 

Wahlen und Abstimmungen erfolgen in der Regel offen. Es muss geheim abgestimmt 

werden, wenn ein Viertel der anwesenden Mitglieder dies verlangt. 

 

Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der anwesenden oder vertretenen Mitglieder. Bei gleicher Stimmenzahl hat der Prä-

sident den Stichentscheid. 

 

Änderungen der Statuten bedürfen der Dreiviertelmehrheit der abgegeben Stimmen 

und sind nur zulässig, wenn die beantragte Änderung den Mitgliedern mit der Einla-

dung mitgeteilt wurde. 

 

 

 

Art. 11  Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus Präsident, Vizepräsident, Aktuar, Kassier und bis zu sechs 

weitern Mitgliedern. 

 

Mindestens ein Drittel der Vorstandsmitglieder sind aus dem Kreis der Vertreter der 

öffentlichen Institution zu wählen. 

 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht einem an-

dern Organ zugewiesen sind. 
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Art. 12  Einberufung des Vorstandes 

 

Der Vorstand ist vom Präsidenten nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, 

einzuberufen. Der Vorstand ist auch einzuberufen, wenn es zwei seiner Mitglieder 

schriftlich verlangen. 

 

Jedes Mitglied des Vorstandes kann schriftlich beantragen, eine Angelegenheit auf 

die Traktandenliste der nächsten Vorstandssitzung zu setzen. 

 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Vorstandsmitglieder 

anwesend ist. 

 

 

 

Art. 13  Geschäftsordnung des Vorstandes 

 

Art. 9 sowie Art. 10 Abs. 1 und 3 gelten sinngemäss. 

In dringenden Fällen können Beschlüsse auf dem Zirkularweg gefasst werden. 

 

Zur Vorbereitung und Durchführung besonderer Aufgaben des Vereins kann der Vor-

stand Ausschüsse bilden. Jeder Ausschuss wird von einem Vorstandsmitglied präsi-

diert. 

 

 

 

Art. 14  Aufgaben des Vorstandes und des Präsidenten 

 

Der Vorstand leitet die laufenden Geschäfte und fördert die Ziele des Vereins. Er voll-

zieht die eigenen Beschlüsse und diejenigen der Vereinsversammlung. 

 

Der Präsident leitet die Tätigkeit des Vereins. Er führt den Vorsitz in den Vorstandssit-

zungen und in den Vereinsversammlungen. Er vertritt den Verein nach aussen und im 

Vorstand des Internationalen Vereins. 

 

Der Kassier verwaltet die Kasse und erstellt das Budget und die Jahresrechnung. Die-

se werden vom Vorstand der Vereinsversammlung zur Genehmigung unterbreitet. 

 

Der Aktuar führt die Protokolle der Vorstandssitzungen und der Vereinsversammlun-

gen. 

 

 

 

Art. 15  Kontrollstelle 

 

Die Kontrollstelle besteht aus zwei Revisoren und zwei Ersatzrevisoren. Sie dürfen dem 

Vorstand nicht angehören. 

 

Sie prüfen den Rechnungsabschluss und die Kasse des Vereins und erstatten der 

Vereinsversammlung schriftlichen Bericht über das Ergebnis ihrer Kontrolle. Das Ge-

schäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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Art. 16  Urkunden, Zahlungen 

 

Vereinbarungen, durch die die Verbindlichkeiten des Vereins begründet werden, 

bedürfen der Unterschrift des Präsidenten gemeinsam mit einem weiteren Mitglied 

des Vorstandes. 

 

Zahlungen bedürfen der Kollektivunterschrift des Kassiers und eines weiteren Vor-

standsmitglieds. 

 

 

 

Art. 17  Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins kann von der Vereinsversammlung mit Dreiviertelsmehrheit 

beschlossen werden, wenn dieser Beschlusspunkt den Mitgliedern gemäss Art. 8 Abs. 

4 bekannt gegeben worden ist. 

 

Unmittelbar nach dem Auflösungsbeschluss hat die Versammlung mit einfacher 

Mehrheit darüber zu bestimmen, wem das Vermögen des Vereins, soweit nicht der 

Verein Internationales Bodensee-Schifffahrtmuseum darüber zu bestimmen hat, zufal-

len soll. Es darf nur steuerbegünstigten Körperschaften oder Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts zugeführt werden, die es unmittelbar und ausschliesslich für ge-

meinnützige, den Bestrebungen des Vereins dienende Zwecke zu verwenden haben. 

 

Die Statuten wurden von der Gründungsversammlung am 1. Juli 1987 einstimmig ge-

nehmigt. 


